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Stadt Oelde 
Der Bürgermeister 

 
 

 

S I T Z U N G S V O R L A G E 
B 2020/510/4583 

 
 

Fachbereich/Aktenzeichen Datum öffentlich 
 
Fachdienst Jugendamt 
510/vdV 

 
05.06.2020 

 
 
 
 

van der Veen, Hendrik 

 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

 Jugendhilfeausschuss  Entscheidung  25.06.2020 
 
 
 
 

Vergabe der Fördermittel für PlusKita-Einrichtungen und zusätzliche 
Sprachförderung 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Ausschuss stimmt für die aufgeführten Kindertageseinrichtungen den folgenden finanziell 
angepassten Förderbeträgen (PlusKita-Einrichtungen u. zusätzliche Sprachförderung) auf der 
Grundlage der erhöhten Landeszuweisungen ab dem Kindergartenjahr 2020/21 zu: 
 

Kindertageseinrichtung Plus-Kita   Sprachförderung Anmerkungen 

St. Hedwig 45.000,- € 5.000,- € zusätzliches Budget von 15.000,- € zum bisherigen Budget als 

Plus-Kita Einrichtung auf Grund der sich deutlich von allen 

anderen Kindertageseinrichtungen unterscheidenden 

Sozialstruktur.  

Heilig Kreuz 30.000,- € 5.000,- € zusätzliches Budget von 5.000,- € zum bisherigen Budget als Plus-

Kita Einrichtung, da Mindestbetrag von 30.000,- € für die Plus-Kita 

Einrichtungen nicht unterschritten werden darf.  

Die Sprösslinge - 5.000,- €  

Das Kinderhaus - 5.000,- €  

DRK-Abenteuerland - 5.000,- €  

Gesamt 75.000,- € 25.000,- €  

Sprachförderung: begrenzte Fortsetzung der Förderung bis 2023/24, eine „Umschichtung“ von Fördermitteln auf andere 

Kindertageseinrichtungen ist nicht möglich. 
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Sachverhalt: 
 
Förderung für Plus-Kita Einrichtungen 

 

Das Land gewährt seit dem Kindergartenjahr 2014/15 Kindertageseinrichtungen, die von einem 

hohen Anteil von Kindern mit Unterstützungsbedarfen in Bildungsprozessen besucht werden, 

zusätzliche finanzielle Unterstützung. Diese Mittel sollen u.a. eingesetzt werden um Kinder 

individuell zu fördern, Bildungschancen zu stärken, Eltern in die Bildungsarbeit einzubeziehen und 

Qualifikationen über zusätzliche individuelle Sprachförderung zu erlangen. 

 

Diese Mittel werden nach einem vom Land gesetzten Schlüssel ausgeschüttet. Seit dem 

Kindergartenjahr 2014/15 erhält die Stadt Oelde jährlich 50.000,- €. Ein Grundbetrag von 25.000,- 

€ für eine Kindertageseinrichtung darf nicht geteilt werden. Somit konnten in Oelde zwei 

Kindertageseinrichtungen gefördert werden.  

 

Die Stadt Oelde ist verpflichtet die Gelder nach festzulegenden transparenten Kriterien zu 

verteilen. Dementsprechend erhielten die Kindertageseinrichtungen St. Hedwig und St. Joseph seit 

Kindergartenjahr 2014/15 bis zum Kindergartenjahr 2018/19 und seit dem Kindergartenjahr 

2019/20 Kindertageseinrichtungen St. Hedwig und Heilig Kreuz für eine Dauer von 5 Jahren 

jeweils zusätzlich 25.000,- €.  

 

Nach Ablauf dieser fünf Jahre ist eine neue Auswahl zu treffen.  

 

Zusätzliche Sprachförderung 

Entsprechend der Neuregelungen nach dem Kinderbildungsgesetz finden ab dem Kindergartenjahr 

2014/15 keine „Delfin 4“ Sprachstanderhebungen mehr statt. Für bisher „getestete“ Kinder mit 

Sprachförderbedarfen wird bis zu deren Einschulung die Pauschalfinanzierung je Kind, d.h. bis 

Ende des Kindergartenjahres 2015/16 fortgeführt.  

Ergänzend wird seit dem Kindergartenjahr 2014/15 in den Kindertageseinrichtungen eine 

altersintegrierte Sprachförderung finanziert. Ziel ist, dass die Sprachförderung der Kinder vom 

Eintritt der Kinder in die Kindertageseinrichtungen bis zum Übergang in die Grundschule eine in 

den Alltag integrierte, ganzheitliche Sprachbildung von Anfang gewährleistet.  

Die Stadt Oelde erhält nach einem vom Land gesetztem Schlüssel die Mittel für die 

alltagsintegrierte Sprachbildung. Das sind ab dem Kindergartenjahr 2014/15 jährlich 25.000,- €. 

Ein Grundbetrag von 5.000,- € für eine Kindertageseinrichtung darf nicht geteilt werden. Somit 

können in Oelde fünf Kindertageseinrichtungen gefördert werden.  

Demnach erhielten ab dem Kindergartenjahr 2014/15 bis zum Kindergartenjahr 2018/19 nach 

festgelegten Auswahlkriterien die Kindertageseinrichtungen St. Hedwig, St. Joseph, St. Marien 

Oelde, Die Sprösslinge und der Wichern-Kindergarten jeweils zusätzlich 5.000,- € für eine 

altersintegrierte Sprachförderung. Ab dem Kindergartenjahr 2019/20 werden die 

Kindertageseinrichtungen St. Hedwig, Das Kinderhaus, Heilig Kreuz, Die Sprösslinge und 

Abenteuerland gefördert. 
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Neuregelung durch das Kinderbildungsgesetz 

 

Durch die finanzielle Neuregelung des Kinderbildungsgesetzes ab dem Kindergartenjahr 2020/21 

verändert sich die finanzielle Förderung der Plus-Kita Einrichtungen und für die zusätzliche 

Sprachförderung.  

 

Zum einen erhöht sich die Gesamtförderung für die Stadt Oelde auf insgesamt 100.000,- € für 

beide Förderbereiche, wobei die alltagsintegrierte Sprachförderung nur noch bis zum 

Kindergartenjahr 2024/25 aus diesem Budget zu finanzieren ist.  

 

Wie in der Kindergartenbedarfsplanung im März 2020 dargestellt ergeben sich für die Stadt Oelde 

auf Grundlage der März 2019 durch den Jugendhilfeausschuss getroffenen Förderentscheidung 

für die folgenden Kindertageseinrichtungen ab dem Kindergartenjahr 2020/21 folgende 

abfinanzielle Förderungen:  

 
Kindertageseinrichtung Plus-Kita Sprachförderung Anmerkungen 

St. Hedwig 45.000,- € 5.000,- € zusätzliches Budget von 15.000,- € zum bisherigen Budget als 

Plus-Kita Einrichtung auf Grund der sich deutlich von allen 

anderen Kindertageseinrichtungen unterscheidenden 

Sozialstruktur.  

Heilig Kreuz 30.000,- € 5.000,- € zusätzliches Budget von 5.000,- € zum bisherigen Budget als Plus-

Kita Einrichtung, da Mindestbetrag von 30.000,- € für die Plus-Kita 

Einrichtungen nicht unterschritten werden darf.  

Die Sprösslinge - 5.000,- €  

Das Kinderhaus - 5.000,- €  

DRK-Abenteuerland - 5.000,- €  

Gesamt 75.000,- € 25.000,- €  

Sprachförderung: begrenzte Fortsetzung der Förderung bis 2023/24, eine „Umschichtung“ von Fördermitteln auf andere 

Kindertageseinrichtungen ist nicht möglich. 
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